
VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V., 
Berlin

Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025

2025
WWW.BMT-WP.DE
BMT Bergisch-Märkische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

LÜDENSCHEID | KIERSPE | GUMMERSBACH



Hinweise zum digitalen Bericht

Dieser Bericht wurde als PDF mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ausgefertigt und ist
ohne eigenhändige Unterschriften gültig. Durch unsere qualifizierte elektronische Signatur be-
stätigen wir zudem, dass der Jahresabschluss, der im Anlagenteil dieses Berichtes aufgeführt
ist, von den gesetzlichen Vertretern gemäß § 245 HGB eigenhändig unterzeichnet wurde und

uns in Kopie vorliegt.

Das Datum der letzten qualifizierten elektronischen Signatur markiert den Zeitpunkt, ab dem
dieser Bericht von uns als Willenserklärung nach Außen abgegeben wird. Demgegenüber mar-
kiert das unter dem Prüfungsbericht und unter dem Bestätigungsvermerk angebrachte Datum

das Ende unserer Prüfungstätigkeit, so dass diese Daten voneinander abweichen können.

Die Rechtsgültigkeit dieses Berichts setzt die Unversehrtheit der qualifizierten elektronischen
Signaturen der Berichtsunterzeichner voraus.
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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebe-

richts der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. zum 31. Dezember

2025 ist an den ge prüften Verein ge rich tet.

In der Mitgliederversammlung vom 06. November 2025 der

VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.,

Berlin

(im Folgenden auch kurz ”Verein“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

gewählt. Dar aufhin beauftragte uns der geschäftsführende Vorstand des Vereins am 25.11.2025, den Jah-

resab schluss unter Einbe zie hung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB

zu prüfen.

Der Verein ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesell-

schaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB. 

Nach § 14 Abs. 2 der Satzung des Vereins ist der Jahresabschluss nach den Rechnungslegungsvorschrif-

ten der §§ 246 ff. HGB aufgestellt. Der Verein ist nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Eine Prü-

fungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich aber aus § 14 Abs. 4 der Satzung. Unter Anwendung der

§§ 246 ff. HGB weist der Verein zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesell-

schaft nach § 267a HGB auf. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses werden die Vorschriften einer

kleinen Kapitalgesellschaft angewendet.

Der Verein hat einen Lagebericht aufgestellt und damit auf die Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 4

HGB verzichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und

53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP ent gegen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der geschäftsführende Vorstand hat

uns die Voll stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 09. März 2026 schriftlich be-

stätigt.
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Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Be richt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2025, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den ge prüf ten La ge be richt 2025

(Anlage 4) beigefügt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstel-

lung von Prüfungsberichten" des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf er-

stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüferinnen, Wirt schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Ja-

nuar 2024 zugrun de. Die Hö he unserer Haftung be stimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auftragsbedingun-

gen maß ge bend. Wir verweisen ergänzend auf die weiteren Bestimmun gen der beigefügten Anlage 8

"Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen“ (Stand: 31.08.2023).

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. So-

weit er mit unserer in Textform erteilten Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer

in Textform erteilten Zu stim mung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem

betref fen den Drit ten schriftlich zu ver einbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mög-

liche An sprüche des Dritten uns ge genüber gelten sollen.



- 3 -

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Vereins

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richterstattung zur

Beur teilung der Lage des Vereins im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter

Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Vereins ab,

die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hierzu

gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen sowie

eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber ei ge ne Pro gnoserech nungen. Un-

sere Berichtspflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Vereinstä tig keit und auf die Be ur teilung der

künftigen Entwicklung des Vereins ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Ausdruck ge-

funden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel-

bar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der

Buchführung) und den Lagebericht so wie alle Un terlagen, wie Kosten rech nungsunterlagen, Pla nungs-

rechnungen, wich tige Verträ ge, Vorstands-, Aufsichtsrats- und ggf. Ausschussprotokolle und Be-

richterstattungen an die für die Über wachung Ver ant wortlichen, die wir im Rah men unserer Prü fung her an-

gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Vereins und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch den

geschäftsführenden Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Vereinstätigkeit zu treffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte, die im Rahmen unserer Prüfung zu keinen anderen

Feststellungen geführt haben:

Die Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % (TEUR 102) auf insgesamt

TEUR 1.607. Auch die sonstigen Umsatzerlöse legten um 17,0 % zu und erreichten TEUR 253. Die sonsti -

gen betrieblichen Erträge blieben im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 12 unverändert. Insgesamt erreich-

ten die Betriebserträge im Geschäftsjahr 2025 TEUR 1.872, was einem Zuwachs von 8,0 % gegenüber

dem Vorjahr entspricht. Erstmals konnten im Jahr 2025 Zinserträge in Höhe von 2 TEUR durch die Anla-
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gen von liquiden Mitteln als Festgeld erzielt werden.

Der Personalaufwand ist überproportional um 123 TEUR (21,0 %) auf 712 TEUR gestiegen. Dieser An-

stieg ist maßgeblich auf die vollständige Besetzung der Geschäftsstelle im Jahr 2025 zurückzuführen,

nachdem die Stelle des geschäftsführenden Vorstands im Vorjahr noch überwiegend vakant war. Ab-

schreibungen spielten aufgrund der Finanzstruktur des Verbandes eine untergeordnete Rolle und sanken

auf 3 TEUR. Die übrigen Betriebsaufwendungen erhöhten sich um 130 TEUR (15,9 %) auf 947 TEUR,

was vor allem aufgestiegene Sach-und Projektkosten sowie höhere Aufwendungen für die Events wie die

SCCON 2025 zurückzuführen ist. Insgesamt stiegen die Betriebsaufwendungen im Vergleich zu 2024 um

TEUR 242 (17 %) auf TEUR 1.662. Trotz des deutlichen Ertragswachstums führte der überproportionale

Anstieg der Aufwendungen zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um TEUR 102 (-32,3 %) auf

212 TEUR. Dieser Rückgang ist vor allem auf die höheren Personal- und Sachkosten zurückzuführen, die

mit der Expansion der Verbandsaktivitäten und der vollständigen Besetzung der Geschäftsstelle einhergin-

gen.

Der Eigenkapitalanteil stieg erneut leicht auf 83 % und unterstreicht damit die solide Kapitalbasis des Ver-

bandes. Eine Fremdfinanzierung über die üblichen Rückstellungen sowie Liefer- und Leistungsverbindlich-

keiten hinaus ist nicht erforderlich. Der Verschuldungsgrad – gemessen als Verhältnis von Fremd- zu Ei-

genkapital – konnte weiter von 19 % auf 17 % reduziert werden. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich

zum Vorjahr von TEUR 792 um TEUR 161 (20,4 %) auf die TEUR 953 erhöht. 

Im Vergleich zum Bilanzstichtag 2024 ist das Vermögen der Gesellschaft um TEUR 238 (27,3 %) gestie-

gen. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR 161 zurückzuführen. Das Anla-

gevermögen stieg sich um TEUR 6, während die Liefer- und Leistungsforderungen um TEUR 46 gestiegen

sind. Die Struktur des Vermögens und der Verbindlichkeiten bleibt stabil, insbesondere im Finanzierungs-

bereich. Das kurzfristige Vermögen setzt sich aus Forderungen aus Lieferungen und offenen Mitgliedsbei-

trägen (TEUR 83), sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 36) und Bankguthaben (TEUR 953) zu-

sammen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommu-

nalen IT-Dienstleister e.V. im Lagebericht basiert auf An nahmen, bei de nen Beurteilungsspielräume vor-

handen sind. Wir halten diese Darstellung für plau si bel. In die sem Zusammenhang ist insbesondere auf

folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Für das Jahr 2026 erwartet Vitako nur ein moderates Umsatzwachstum. Diese Prognose basiert auf den

variablen Faktoren der Beitragsordnung – insbesondere dem Verbraucherpreisindex – sowie einer vorsich-

tigen Umsatzprognose der Mitglieder. Trotz dieser stabilen Ertragsbasis wird für 2026 insgesamt ein nega-

tives Ergebnis von TEUR -134 erwartet. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem zwei planmäßige Sonder-
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effekte, die sich aus zwei zentralen Entwicklungen ergeben. Erstens der Überarbeitung des Corporate

Identity/Corporate Design (CI/CD) und zweitens einer deutlichen Steigerung der Verbandsaktivitäten.

Die kommunale IT-Branche steht weiterhin unter erheblichem Wettbewerbsdruck, da ihre Finanzierung

maßgeblich aus öffentlichen Mitteln erfolgt. Dies führt zu einem anhaltenden Kostensenkungszwang, dem

die Mitglieder mit hoher Innovationskraft, Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung begegnen.

Gleichzeitig sind verstärkte Kooperationen und Fusion innerhalb der Branche zu beobachten, um Syner-

gien zu nutzen und wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu sichern. Für mögliche Konsolidierungsvorgänge

und die daraus resultierenden Anpassungen bei Mitgliedsbeiträgen wurde vorsorglich eine Rücklage in Hö-

he von TEUR 300 gebildet. 



- 6 -

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebe-

richt auf die Ein hal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vor schriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten in-

ternen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Aufgabe als

Ab schlussprüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga-

ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach

deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men

unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Rege-

lun gen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä ßi ger Ab-

schlussprüfung so wie ggf. er wei tern de Be din gun gen für den Auftrag und die jeweiligen Berichts pflich ten

be grenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be ach tung der vom

IDW fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor ge nom men. Da nach ist

die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob

der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von we sentli chen fal-

schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rah men der Prü fung wer-

den Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis von

Stichpro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs-

und Glie de rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Vorstands so wie die Wür di gung der

Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere

Prü fung ei ne hin rei chend si chere Grund la ge für unsere Prüfungsurteile bil det.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unse-

rer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah resab-

schluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla-

gungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten waren

nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
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Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an ge-

legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsauf-

gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des

ge prüf ten Vereins oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den

kann.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten Februar bis März  2026 in unseren Büro-

räumen durchgeführt und am 12. März 2026 beendet.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pie ren festge hal ten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst eine Prü fungsstra-

tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Vereinsumfeldes und auf Auskünf ten der Geschäftslei-

tung über die wesentlichen Vereinsziele und Geschäfts ri siken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur teilung des

rechnungsle gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge-

gangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Vereinszielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu-

erungs- und Überwachungsprozessen auf der Vereinsebene haben wir an schließend die Geschäftsprozes-

se analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur teilt, in wieweit die wesentlichen

Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestaltung der Betriebs-

abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei

der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit

ausrei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab-

schlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick

auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit uns

eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prüfungs-

handlungen in Form von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Belegen nach-

vollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin über prüft.
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Im Vereinsindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art und Umfang

der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern festge legt.

Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer-

punkten unserer Prüfung:

- Umsatzerlöse (Vollständigkeit),

- Anhang (Vollständigkeit)

- Lagebericht (Vollständigkeit, Kennzahlen)

- sonstige Sachverhalte mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen

Angaben.

Externe Bestätigungen wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Bankbestätigungen

Rechtsanwaltsbestätigungen

Auf Bestätigungen für Debitoren und Kreditoren wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet. Es wur de

die Abwicklung in neuer Rechnung geprüft.

Befragungen des Management's und der Mitarbeiter haben wir auch über Telefon- und Videokonfe ren zen

bzw. Webmeetings durchgeführt.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von der WP-W Dr. von Waldthausen GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit einem Testat vom 13. März 2025 versehenen Vorjah-

resab schluss über nommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den erbracht. Der geschäfts-

führende Vorstand hat uns die Vollständig keit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung,

des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von uns ein gehol ten Voll ständigkeitserklärung am 09.

März 2026 schrift lich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter lagen

in allen wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord-

nungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollstän dig,

fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu-

chungsstoffes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah-

men unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mäßen

Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geord net, sodass der

Zugriff auf die Belege un mittelbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent-

spricht somit für das ge samte Geschäftsjahr in al len we sent li chen Be langen den ge setzli chen An for-

derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er-

mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts-

vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis un-

serer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen

Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung des Vereins wird von der zeptrum PartG mbB Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bochum, mit dem DATEV-Programm Kanzlei-Rech-

nungswesen Pro geführt. Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswe sen wur-

de zuletzt durch die Pro duktprüfung der EY GmbH & Co. KG Wirt schaftsprüfungsgesellschaft am

09.05.2025 be stätigt.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird von der zeptrum PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft, Bochum, über das Datev-Programm Lodas erstellt. 

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri schen

Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewähr-

leistet.
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4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-

resabschluss zum 31. Dezember 2025 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungsle-

gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

und aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen be-

achtet.

Der Verein erfüllt bei der Anwendung der Vorschriften der §§ 246 ff. HGB (§ 14 Abs. 2 der Satzung) die

Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d.§ 267a HGB auf. Für die Aufstellung des Jahres-

abschlusses werden die Vorschriften einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB angewen-

det. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2025 wurde nach den deutschen handelsrechtlich gelten-

den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften und aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresab-schlusses (§§ 266, 274a

und 276 HGB) hat der Verein keinen Gebrauch gemacht. Die größenabhängigen Erleichterungen des §

288 HGB wurden in Anspruch genommen. Der Verein hat einen Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

aufgestellt und damit auf die Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommu-

nalen IT-Dienstleister e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sind

nach unseren Feststellungen ord nungsmä ßig aus der Buch führung und aus den weiteren geprüften Unter-

lagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vorschriften wurden dabei ebenso in

allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die

Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, soweit sie anwendbar sind, ein schließlich

der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Insbesondere wurden auch die in der Stel-

lungnahme "Rechnungslegung von Vereinen" (RS HFA 14 des IDW) dargestellten Grund sät ze beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle be-

richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll-

ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vorschrif-

ten entspricht.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins ge samt unter

Beach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent spre-

chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit telt.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Dar stel-

lung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Dar stellun-

gen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht erset zen. Unsere

Fest stellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li-

chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).
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Im Übrigen geben wir zu den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen noch folgende Er-

läuterungen:

- Die Saldenvorträge zum 01.01.2025 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2024, so dass

die Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB gewährleistet ist.

- Die Bilanzierung und Bewertung erfolgten unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

- Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§

252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

- Der Grundsatz der Vorsicht bzw. damit zusammenhängend das Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4

HGB) wurde beachtet.

- Das Realisationsprinzip wurde beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

- Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehal-

ten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidun gen

der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als ge schäftspoliti sche Ent-

scheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen

auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen

im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Ver ständ-

nis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungs grundlagen

und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB,

er for derlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 

Während unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte im vorgenannten Sinne bekannt geworden, über

die gesondert zu berichten wäre.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichta ge 31. De-

zember 2025 und 31. Dezember 2024.

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2025 31.12.2024 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Immaterielles Anlagevermögen 14,6 1,3 15,5 1,8 -0,9 -5,8
Sachanlagen 8,7 0,8 1,4 0,2 7,3 521,4
Finanzanlagen 5,0 0,5 5,0 0,6 0,0 0,0
Forderungen 83,0 7,5 37,2 4,3 45,8 123,1
Sonstige Vermögensgegenstände 36,3 3,3 20,2 2,3 16,1 79,7
Flüssige Mittel/Wertpapiere 952,5 86,0 791,2 90,9 161,3 20,4
Rechnungsabgrenzungsposten 8,0 0,7 0,0 0,0 8,0 -

Summe Aktiva 1.108,0 100,0 870,5 100,0 237,5 27,3

Rundungsbedingte Differenz -0,1 0

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2025 31.12.2024 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 919,1 83,0 706,6 81,2 212,5 30,1
Rückstellungen 112,7 10,2 115,2 13,2 -2,5 -2,2
Lieferverbindlichkeiten 62,3 5,6 13,0 1,5 49,3 379,2
Sonstige Verbindlichkeiten 14,0 1,3 35,7 4,1 -21,7 -60,8

Summe Passiva 1.108,0 100,0 870,5 100,0 237,5 27,3

Rundungsbedingte Differenz -0,1 0
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4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des geprüften Unter-

neh mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten

Me thode darstellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei te ten Deut-

schen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2025 2024
TEuro TEuro

Periodenergebnis 212,5 313,9
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2,9 14,7

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -2,5 23,3
+/-

Leistungen
Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und

-49,8 -11,2
+/-

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der

-23,9 5,3
+/-

und Leistungen
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

49,3 -3,2
+/-

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme anderer Passiva, die nicht der

-17,7 36,2
+/- Ertragsteuerzahlungen -0,2 0,0

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 170,6 379,0

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 9,3 5,7

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -9,3 -5,7

(Summe der Cashflows)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

161,3 373,3
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 791,3 417,9

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 952,5 791,3
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der bei-

den Geschäftsjahre 2025 und 2024 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2025 31.12.2024 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 253,2 13,6 216,4 12,6 36,8 17,0
Mitgliedsbeiträge 1.607,4 86,4 1.505,0 87,4 102,4 6,8
Gesamtleistung 1.860,6 100,0 1.721,4 100,0 139,2 8,1

Sonstige betriebliche Erträge 12,5 0,7 12,9 0,7 -0,4 -3,1
Finanzerträge 1,8 0,1 0,0 0,0 1,8 -
Erträge gesamt 1.874,9 100,8 1.734,3 100,7 140,6 8,1

Materialaufwand 1,9 0,1 0,0 0,0 1,9 -
Personalaufwand 712,2 38,3 588,5 34,2 123,7 21,0
Abschreibungen 2,9 0,2 14,7 0,9 -11,8 -80,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen 945,4 50,8 817,1 47,5 128,3 15,7
sonstige Steuern 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,2 -100,0
Aufwendungen gesamt 1.662,4 89,3 1.420,5 82,5 241,9 17,0

Jahresergebnis 212,5 11,4 313,8 18,2 -101,3 -32,3
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5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 12. März 2026 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten

Jah resabschluss der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V., Berlin,

zum 31. Dezember 2025 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Geschäftsjahr 2025 den

folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienst-

leister e.V. – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-

bericht der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Er-

tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317
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HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-

che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-

ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt

wird, da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
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ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-

rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-

ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen

wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrun-

de gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-

tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif ten und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be-

richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert un-

sere er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung hin-

gewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Gummersbach, den 12. März 2026

BMT Bergisch-Märkische Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ulrich Peeters

Wirtschaftsprüfer
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AKTIVA

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegen-
stände

1. entgeltlich erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 14.600,37 15.514,37

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung 8.673,00 1.378,00

III. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 5.000,00

Summe Anlagevermögen 28.273,37 21.892,37

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 83.001,79 37.211,50

Übertrag
83.001,79

28.273,37
37.211,50
21.892,37

PASSIVA

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00

II. Gewinnvortrag 406.570,36 92.688,72

III. Jahresüberschuss 212.481,44 313.881,64

Summe Eigenkapital 919.051,80 706.570,36

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 112.661,45 115.211,07

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 62.286,70 13.022,54
- davon mit einer Restlauf-

zeit bis zu einem Jahr
Euro 62.286,70
(Euro 13.022,54)

2. sonstige Verbindlichkeiten 14.010,19 35.717,11
- davon aus Steuern

Euro 10.042,54
(Euro 17.564,12)

Übertrag
76.296,89

1.031.713,25
48.739,65

821.781,43
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AKTIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 
Übertrag

83.001,79
28.273,37 21.892,37

37.211,50
 

2. sonstige Vermögensgegen-
stände 36.274,47 119.276,26 20.186,38

 

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks 952.503,95 791.230,83

 

Summe Umlaufvermögen 1.071.780,21 848.628,71

 

C. Rechnungsabgrenzungspo-
sten 7.956,56 0,00

 

1.108.010,14 870.521,08

PASSIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 
Übertrag

76.296,89
1.031.713,25 821.781,43

48.739,65
 

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit 
Euro 2.220,45 
(Euro 12.642,29)

- davon mit einer Restlauf-
zeit bis zu einem Jahr 
Euro 14.010,19 
(Euro 35.717,11) 76.296,89

 

1.108.010,14 870.521,08
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse 253.174,59 216.406,82

2. Mitgliedsbeiträge 1.607.362,95 1.505.023,98

3. Gesamtleistung 1.860.537,54 1.721.430,80

4. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen 772,00 3.719,75

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 11.696,01 9.202,22

12.468,01 12.921,97

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen 1.934,64 0,00

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 592.776,24 478.816,84

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 119.382,24 109.686,36
- davon für Altersversorgung

Euro 4.482,70 (Euro 1.286,40)

712.158,48 588.503,20

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 2.850,95 14.691,32

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten 100.849,55 90.258,01

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.724,66 14.424,80

c) Reparaturen und Instandhaltungen 0,00 4.642,19

d) Fahrzeugkosten 26.276,98 11.293,25

e) Werbe- und Reisekosten 288.491,57 192.797,31

f) verschiedene betriebliche Kosten 526.532,35 503.671,05

g) übrige sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 500,00 0,00

945.375,11 817.086,61

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.824,07 0,00

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

11. Ergebnis nach Steuern 212.510,44 314.071,64

12. sonstige Steuern 29,00 190,00

13. Jahresüberschuss 212.481,44 313.881,64
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Anhang

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der VITAKO Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.,
Berlin, wurde satzungsgemäß auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetz-
buches (§§ 246 ff.) aufgestellt.

Die Mitgliedsbeiträge werden in Anlehnung an den IDW RS HFA 21 in einer eigenen Position in der Ge-
winn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Sie werden auch unter Anwendung des BilRUG nicht als Um-
satzerlöse ausgewiesen.

Der Verein weist zum Abschlussstichtag ohne Einbeziehung der Mitgliedsbeiträge gemäß § 267a HBG die
Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft auf. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte je-
doch nach den Vorschriften einer kleinen GmbH nach § 267 Abs. 1 HGB. Der Verein hat zudem auf die
Anwendung der größen abhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266, 274a
und § 276 HGB verzichtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamtkostenver fahren gemäß § 275
Abs. 2 HGB aufgestellt.
Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Der Verein hat einen Lagebericht aufgestellt und damit auf die Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 4
HGB verzichtet.

Der Verein ist steuerlich als Berufsverband anerkennt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Vereinsname laut Registergericht: VITAKO Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 

IT-Dienstleister e.V.

Vereinssitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: 28.02.2006

Registergericht: Charlottenburg

Register-Nr.: 25326 Nz

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut-
zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab-
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nutz bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge-
genstände linear vorgenommen.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) verwiesen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wur-

den alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We-

sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand

nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 76.296,89 Euro (Vorjahr:
49.739,65 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr:
0,00 Euro).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEuro 102 sonstige fi-

nan zielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer

betrug 6.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Vereins durch folgende Perso nen
ge führt:

Lars Hoppmann (ab 01.10.2024)
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Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

· Sören Kuhn, Vorstandsvorsitzender (GF GKD Recklinghausen)
· William Schmitt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender (GF komm.One)
· Lars Hoppmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender (GF VITAKO e.V.)
· Matthias Drexelius (GF ekom21)
· Johann Bizer (GF Dataport)
· Rudolf Schleyer (GF akdb)
· Kerstin Pliquett (GF'in KDN)
· Dr. Rolf Beyer (GF KDO) (bis 30.04.2025)

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 09. März 2026 - gez. Lars Hoppmann -
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Anschaf-
fungs-,
Herstel-
lungs-
kosten

Zugänge Abgänge Umbuchun-
gen

Anschaf-
fungs-,
Herstel-
lungs-
kosten

kumulierte
Abschrei-

bung

Abschrei-
bung

Geschäfts-
jahr

Abgänge Umbuchun-
gen

kumulierte
Abschrei-

bung

Zuschrei-
bung

Geschäfts-
jahr

Buchwert

01.01.2025 31.12.2025 01.01.2025 31.12.2025 31.12.2025
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

             
 

A. Anlagevermögen
 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

30.175,47 30.175,47 14.661,10 914,00 15.575,10 14.600,37

Summe Immaterielle Vermögensgegen-
stände

30.175,47 30.175,47 14.661,10 914,00 15.575,10 14.600,37

 

II. Sachanlagen
 

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

51.051,05 9.231,95 60.283,00 49.673,05 1.936,95 51.610,00 8.673,00

Summe Sachanlagen 51.051,05 9.231,95 60.283,00 49.673,05 1.936,95 51.610,00 8.673,00
 

III. Finanzanlagen
 

1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Summe Finanzanlagen 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
 

Summe Anlagevermögen 86.226,52 9.231,95 95.458,47 64.334,15 2.850,95 67.185,10 28.273,37
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VITAKO Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. 
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b) Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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b) Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Chancenbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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A. Grundlagen des Unternehmens

Die VITAKO – Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. –
stellt die zentrale Interessenvertretung der kommunalen IT-Dienstleister in Deutschland
dar. Insgesamt gehören dem Verband 59 öffentliche IT-Dienstleistungsunternehmen an,
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die sich vollständig im Besitz der öffentlichen Hand befinden. Diese Organisationen
übernehmen eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung, dem Betrieb sowie der Wei-
terentwicklung der IT-Infrastruktur in kommunalen Verwaltungen.

Die Mitgliedsunternehmen entwickeln und betreiben spezialisierte Fachsoftware für
kommunale Anwendungen, kümmern sich um die Beschaffung und den Betrieb der er-
forderlichen Hardware und sorgen für die Integration verschiedener Fachverfahren in
bestehende IT-Systemlandschaften. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass rechtliche Vor-
gaben sowie Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz eingehalten
werden. Darüber hinaus begleiten sie kommunale Verwaltungen bei der digitalen Trans-
formation, indem sie IT-Strategien konzipieren, Cloud-Lösungen bereitstellen und Re-
chenzentren betreiben. Auch bei der Umsetzung von E-Government-Angeboten,
Smart-City-Initiativen und digital vernetzten Verwaltungsservices nehmen sie eine zen-
trale Rolle ein.

VITAKO dient dabei als Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen zwi-
schen den Mitgliedsorganisationen und fördert die Zusammenarbeit der kommunalen
IT-Dienstleister untereinander. Zugleich vertritt der Verband ihre gemeinsamen Interes-
sen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Durch die Einbringung fachlicher
Expertise beteiligt sich VITAKO aktiv an politischen und gesetzgeberischen Prozessen
und setzt sich für standardisierte, interoperable und langfristig tragfähige IT-Lösungen
ein. Auf diese Weise soll die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorangebracht,
technologische Innovation für Kommunen nutzbar gemacht sowie die IT-Sicherheit und
digitale Souveränität der öffentlichen Hand gestärkt werden. 

B. Wirtschaftsbericht 

I.  Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die deutsche Wirtschaft stabilisierte sich 2025 langsam nach den Rückgängen der Vor-
jahre: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,2 % gegenüber 2024.
Treibende Kräfte waren die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte und
des Staates.

Gleichzeitig blieb die Exportwirtschaft unter Druck: Höhere US-Zölle, die Aufwertung
des Euro und die wachsende Konkurrenz aus China belasteten die Ausfuhren. Zudem
setzte sich die Investitionsschwäche fort – sowohl in Ausrüstungen als auch im Bausek-
tor gingen die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Die deutsche Digitalbranche insgesamt zeigt sich weiterhin sehr resilient und kann sich
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von der allgemeinen konjunkturellen Schwäche abkoppeln. Laut Prognose des größten
Digitalverbandes wird der Umsatz im IT- und Telekommunikationsmarkt (ITK) im Jahr
2026 voraussichtlich um 4,4 % auf rund 245 Mrd. Euro ansteigen. Besonders dyna-
misch entwickelt sich das Software-Segment, das ein Wachstum von 10,2 % auf 58,3
Mrd. Euro verzeichnet. Ein erheblicher Anteil dieses Wachstums entfällt auf Softwarelö-
sungen für den Betrieb öffentlicher Clouds. Auch der Bereich der IT-Dienstleistungen
verzeichnet einen Zuwachs (Umsatz: 54,3 Mrd. Euro, +3,5 %), wobei cloudbasierte Ser-
vices mit 35,7 Mrd. Euro inzwischen rund zwei Drittel der Umsätze ausmachen. Cloud-
und KI-Technologien verändern die Software- und Service-Märkte grundlegend und eta-
blieren sich zunehmend als Standard für Unternehmen aller Branchen.

Die kommunale IT-Branche, die vor allem Behörden und öffentliche Institutionen be-
dient, war 2025 weiterhin von der gesamtwirtschaftlichen Lage betroffen. Nach dem ge-
ringen Wachstum 2024 verzeichnete der Sektor jedoch wieder spürbare Umsatzsteige-
rungen. Der branchenrelevante Bruttoumsatz aller Mitglieder stieg auf rund 4,4 Mrd.
Euro. Für 2026 wird angesichts der angespannten Haushaltslage der öffentlichen Ver-
waltung jedoch nur ein moderates Umsatzwachstum erwartet.

II. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2025 hat VITAKO seine strategische Ausrichtung konsequent verfolgt
und sowohl interne als auch externe Erfolge erzielt. Trotz einer leichten Verschlechte-
rung des Jahresüberschusses auf 212 TEUR (Vorjahr: 314 TEUR) wurde das Jahr
deutlich besser als geplant abgeschlossen: Die ursprüngliche Prognose ging von einem
negativen Ergebnis von 46 TEUR aus, sodass die Planwerte erheblich übertroffen wur-
den. Haupttreiber dieses positiven Ergebnisses war die in der Beitragsordnung berück-
sichtigte, weiterhin gestiegene Teuerungsrate. Obwohl die Umsatzsteigerung der Mit-
gliedsunternehmen hinter den Erwartungen zurückblieb, entwickelte sich die Ertragsla-
ge insgesamt stabil.

Die Betriebserträge – bestehend aus Umsatzerlösen, Mitgliedsbeiträgen und sonstigen
betrieblichen Erträgen – stiegen um 139 TEUR (8,0 %) auf 1.872 TEUR. Die Betriebs-
aufwendungen erhöhten sich um 242 TEUR auf 1.662 TEUR.

Dank des erneut positiven Ergebnisses konnte sich die Vermögenssituation von
VITAKO weiter festigen. Die Bilanzsumme stieg um TEUR 291 auf TEUR 1.108
(Vorjahr: TEUR 871).
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III. Lage 

1. Ertragslage 

Die Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 war geprägt von einem deutlichen
Wachstum in zentralen Erlösbereichen. Die Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen stiegen im
Vergleich zum Vorjahr um 102 TEUR (6,8 %) auf insgesamt 1.607 TEUR. Dieser An-
stieg spiegelt die kontinuierliche Mitgliederentwicklung und die Stabilität der Beitragsein-
nahmen wider. Noch dynamischer entwickelten sich die Umsatzerlöse, die um 17,0 %
auf 253 TEUR zulegten. Dies ist vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach Anzeigen
in der VITAKO aktuell und die Beteiligung von Mitgliedern am SCCON-Gemeinschafts-
stand zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge blieben mit 12 TEUR nahezu
unverändert. Insgesamt erreichten die Betriebserträge damit einen neuen Rekordwert
von 1.872 TEUR, was einem Zuwachs von 8,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf der Aufwandsseite zeigte sich ein überproportionaler Anstieg des Personalaufw-
ands, der um 123 TEUR (21,0 %) auf 712 TEUR stieg. Dieser Anstieg ist maßgeblich
auf die vollständige Besetzung der Geschäftsstelle im Jahr 2025 zurückzuführen, nach-
dem die Stelle des geschäftsführenden Vorstandes im Vorjahr noch überwiegend vak-
ant war. Die Abschreibungen spielten aufgrund der Finanzstruktur des Verbandes eine
untergeordnete Rolle und sanken auf 3 TEUR. Die übrigen Betriebsaufwendungen er-
höhten sich um 130 TEUR (15,9 %) auf 947 TEUR, was vor allem auf gestiegene Sach-
und Projektkosten sowie höhere Aufwendungen für die Events wie die SCCON 2025 zu-
rückzuführen ist.

Erstmals konnten im Jahr 2025 Zinserträge in Höhe von 2 TEUR durch die Anlage von
liquiden Mitteln als Festgeld erzielt werden. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeu-
tung einer strategischen Liquiditätssteuerung.

Insgesamt stiegen die Betriebsaufwendungen im Vergleich zu 2024 um 242 TEUR (17,0
%) auf 1.662 TEUR. Trotz des deutlichen Ertragswachstums führte der überproportiona-
le Anstieg der Aufwendungen zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um
102 TEUR (-32,3 %) auf 212 TEUR. Dieser Rückgang ist vor allem auf die höheren Per-
sonal- und Sachkosten zurückzuführen, die mit der Expansion der Verbandsaktivitäten
und der vollständigen Besetzung der Geschäftsstelle einhergingen. 

2. Finanzlage 

a) Kapitalstruktur 

Die Passivseite der Bilanz ist durch eine stabile und eigenkapitalorientierte Finanzierung
geprägt. Sie setzt sich aus Eigenkapital in Höhe von TEUR 919 und Fremdkapital von
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TEUR 189 zusammen. VITAKO hat aus den Vorjahren Gewinnrücklagen von TEUR
300 gebildet und verfügt nach Einbeziehung des Jahresüberschusses von TEUR 212
über einen Gewinnvortrag von insgesamt TEUR 407.

Der Eigenkapitalanteil stieg erneut leicht auf 83 % und unterstreicht damit die außeror-
dentlich solide Kapitalbasis des Verbandes. Eine Fremdfinanzierung über die üblichen
Rückstellungen sowie Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten hinaus ist nicht erforder-
lich. Der Verschuldungsgrad – gemessen als Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital –
konnte weiter von 19 % auf 17 % reduziert werden. Diese Entwicklung ist als sehr posi-
tiv zu bewerten und bestätigt die finanzielle Unabhängigkeit und Krisenresistenz von
VITAKO. 

Das kurzfristige Fremdkapital von TEUR 189 setzt sich aus Rückstellungen (TEUR
113), Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (TEUR 62) und sonstige Verbindlichkeiten

(TEUR 14) zusammen.

Die Summe aus Eigenkapital (TEUR 919; Vorjahr: TEUR 707), Rückstellungen (TEUR
113; Vorjahr: TEUR 115) und Fremdkapital (TEUR 76; Vorjahr: TEUR 49) ergibt die Bi-
lanzsumme von TEUR 1.108 (Vorjahr: TEUR 871).

b) Investitionen

Im Geschäftsjahr 2025 wurden keine nennenswerten Investitionen in das Anlagevermö-
gen getätigt. Durch planmäßige Abschreibungen verringerte sich der Wert des immate-
riellen Anlagevermögens (Software) zum Bilanzstichtag auf 15 TEUR. Der Buchwert der
Sachanlagen erhöhte sich von  von 1 TEUR auf 9 TEUR.

c) Liquidität

Die Gesellschaft kann auf solvente Mitglieder und Kunden zählen, wodurch Forderungs-
ausfälle nicht aufgetreten sind. Das Verhältnis des kurzfristigen Vermögens zu den
Rückstellungen und Verbindlichkeiten hat sich von 518 % auf 571 % verbessert, was
die starke Liquidität der Gesellschaft untermauert. Alle Verbindlichkeiten werden fristge-
recht beglichen. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 792
um TEUR 161 (20,4%) auf TEUR 953 erhöht.

3. Vermögenslage

Im Vergleich zum Bilanzstichtag 2024 ist das Vermögen der Gesellschaft um TEUR 238
(27,3%) gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR
161 zurückzuführen. Das Anlagevermögen stieg  um TEUR 6, während die Liefer- und
Leistungsforderungen um TEUR 46 gestiegen sind. Die Struktur des Vermögens und
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der Verbindlichkeiten bleibt stabil, insbesondere im Finanzierungsbereich. Das kurzfristi-
ge Vermögen setzt sich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Mitgliedsbei-
trägen (TEUR 83), sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 36) und Bankguthaben
(TEUR 953) zusammen.

Das Vermögen setzt sich zum Bilanzstichtag aus einem Anlagevermögen von TEUR 28
(Vorjahr: TEUR 22) und einem Umlaufvermögen von TEUR 1.080 (Vorjahr: TEUR 849)
zusammen. Die Bilanzsumme beläuft sich somit auf TEUR 1.108 (Vorjahr: TEUR 870).

4. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen zeigen eine konstante Entwicklung, können die
durch Sondereffekte bedingten Werte jedoch nicht wieder erreichen:

· Die Umsatzrendite beträgt 11 % (Vorjahr: 18 %).
· Die Eigenkapitalquote konnte auf 83 % (Vorjahr: 81 %) gesteigert werden.
· Das EBIT ist mit TEUR 212 deutlich gesunken, jedoch dennoch weiter über Plan

(Vorjahr: TEUR 314).

IV. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

1. Prognosebericht 

Für das Jahr 2026 erwartet VITAKO nur ein moderates Umsatzwachstum. Diese Pro-
gnose basiert maßgeblich auf zwei zentralen Faktoren: Zum einen auf den variablen
Komponenten der Beitragsordnung, insbesondere der Entwicklung des Verbraucher-
preisindex, der die Höhe der Mitgliedsbeiträge beeinflusst. Zum anderen fließen eine
vorsichtige Umsatzprognose der Mitgliedsunternehmen ein, die angesichts der ange-
spannten Haushaltslage der öffentlichen Hand und der zurückhaltenden Investitionsbe-
reitschaft der Kommunen realistisch bewertet wird.

Trotz dieser stabilen Ertragsbasis wird für 2026 insgesamt ein negatives Ergebnis er-
wartet. Dies führt zu der Annahme, dass für 2026 von einem Jahresfehlbetrag von
TEUR -134 auszugehen ist.  Ausschlaggebend hierfür sind vor allem planmäßige Son-
dereffekte, die sich aus zwei zentralen Entwicklungen ergeben:

· Überarbeitung des Corporate Identity/Corporate Design (CI/CD): Die anstehende
Modernisierung der Markenidentität und der Kommunikationsmittel wird mit er-
heblichen einmaligen Aufwendungen verbunden sein. Diese Investitionen sind
notwendig, um die Positionierung von VITAKO als moderner und zukunftsorien-
tierter Verband zu stärken, belasten jedoch kurzfristig die Ertragslage.



 Anlage 4
- 7 -

VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.
Lagebericht

· Deutliche Steigerung der Verbandsaktivitäten: VITAKO plant für 2026 eine Aus-
weitung seiner Dienstleistungen und Services, insbesondere im Bereich der
Events. . Diese Aktivitäten sind mit höheren Personal- und Sachkosten verbun-
den, die sich direkt auf die Aufwandsseite auswirken. Zwar dienen diese Maß-
nahmen der langfristigen Stärkung der Verbandsstruktur, führen jedoch kurzfris-
tig zu einer Belastung des Jahresergebnisses.

Vor diesem Hintergrund wird VITAKO im Jahr 2026 besonders auf eine effiziente Res-
sourcensteuerung achten, um die negativen Effekte auf das Ergebnis zu begrenzen und
gleichzeitig die strategischen Ziele des Verbandes weiterzuverfolgen.

2. Risikobericht 

a) Risiken 

Die kommunale IT-Branche steht weiterhin unter erheblichem Wettbewerbsdruck, da ih-
re Finanzierung maßgeblich aus öffentlichen Mitteln erfolgt. Dies führt zu einem anhal-
tenden Kostensenkungszwang, dem die Mitglieder mit hoher Innovationskraft, Effizienz-
steigerungen und Qualitätsverbesserungen begegnen. Gleichzeitig sind verstärkte Koo-
perationen und Fusionen innerhalb der Branche zu beobachten, um Synergien zu nut-
zen und wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu sichern. Für mögliche Konsolidierungs-
vorgänge und die daraus resultierenden Anpassungen bei Mitgliedsbeiträgen wurde
vorsorglich eine Rücklage in Höhe von 300 TEUR gebildet.

Ein weiteres strategisches Risiko ergibt sich aus der fortschreitenden Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung auf allen föderalen Ebenen. Zwar steigt die Nachfrage nach di-
gitalen Lösungen kontinuierlich, doch der Wunsch nach mehr Effizienz und Kostenredu-
zierung führt zu verstärkten Zentralisierungsdiskussionen. Bund und Länder prüfen der-
zeit, ob zentrale IT-Strukturen geschaffen oder ausgebaut werden sollen. Eine solche
Entwicklung könnte den Handlungsspielraum kommunaler IT-Dienstleister langfristig
einschränken und ihre Wettbewerbsposition beeinflussen. VITAKO beobachtet diese
Entwicklungen aufmerksam und setzt sich aktiv für den Erhalt dezentraler, föderaler
IT-Strukturen ein.

Die geopolitischen Unsicherheiten – etwa durch den Ukraine-Krieg, neue Handelszölle
und den Nahost-Konflikt – haben in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Dies
wirkt sich auch auf die Kostenentwicklung aus, die für 2026 jedoch nur moderate Preis-
steigerungen erwarten lässt. Die an den Verbraucherpreisindex gekoppelte Beitragsord-
nung ermöglicht eine weitgehende Kompensation dieser Mehrkosten durch entspre-
chend angepasste Mitgliedsbeiträge.
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b) Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten

Die Finanzinstrumente des Verbands umfassen vor allem Forderungen und Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten. Die Liquidi-
tätssituation von VITAKO bleibt weiterhin stabil, und es sind keine finanziellen Engpäs-
se zu erwarten. Dies unterstreicht die solide Finanzplanung und die robuste Kapitalba-
sis des Verbands.

Im Jahr 2025 wurden erstmals vorsichtige Maßnahmen im Bereich der Termingeldanla-
gen ergriffen, die bereits erste positive Erträge erzielt haben. Diese Strategie wird 2026
systematisch ausgebaut, um die Liquiditätsreserven zielgerichtet zu nutzen und zusätzli-
che Ertragspotenziale zu erschließen. Durch eine differenzierte Anlagepolitik soll die fi-
nanzielle Flexibilität des Verbands weiter gestärkt werden, ohne die Sicherheit der Mittel
zu gefährden.

3. Chancenbericht 

Die Mitglieder von VITAKO profitieren von einer stabilen und langfristigen Zusammenar-
beit mit öffentlichen Auftraggebern, die eine verlässliche Planungsgrundlage für die
kommunale IT bietet. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, setzen
die Mitglieder verstärkt auf strategische Kooperationen und den gezielten Ausbau der
Fachkräfteausbildung. Diese Maßnahmen sichern nicht nur die Personaldecke, sondern
stärken auch die Innovationskraft der Branche und wirken dem Fachkräftemangel aktiv
entgegen.
Ein besonders bedeutsamer Fortschritt liegt in der personellen und strukturellen Weiter-
entwicklung der Verbandsgeschäftsstelle. Mit einer vollständigen Besetzung der Schlüs-
selpositionen – insbesondere durch den neuen geschäftsführenden Vorstand – und ei-
nem erfahrenen, kompetenten Team kann die Verbandsarbeit heute noch gezielter, effi-
zienter und wirkungsvoller gestaltet werden. Die gewachsene Expertise und die klare
strategische Ausrichtung ermöglichen es VITAKO, die Interessen der kommunalen
IT-Dienstleister auf allen Ebenen noch stärker zu vertreten und Positionen in politischen
und fachlichen Gremien wirkungsvoller einzubringen. Dadurch gelingt es, die digitale
Transformation der öffentlichen Verwaltung aktiv mitzugestalten und als kompetenter
Partner wahrgenommen zu werden.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die deutlich gestiegene Sichtbarkeit und Wahrnehmung
von VITAKO als führende Stimme der Verwaltungsdigitalisierung – sowohl in der Politik
als auch in Fachkreisen. Durch die professionalisierte Verbandsgeschäftsstelle und den
intensivierten Austausch in den Facharbeitsgruppen konnte der Verband seine Reich-
weite und Einflussnahme weiter ausbauen. Dies zeigt sich insbesondere in der verstärk-
ten Präsenz in Gremien, der aktiven Mitgestaltung von Gesetzesvorhaben sowie der



Anlage 4
- 9 -

VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.
Lagebericht

breiteren Streuung von Publikationen wie Handreichungen, Positionspapieren und Stel-
lungnahmen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des verbandsinternen Dialogs sorgt
zudem dafür, dass die Anliegen der kommunalen IT-Dienstleister noch besser gebün-
delt und vertreten werden. VITAKO ist damit nicht nur ein verlässlicher Ansprechpartner
für seine Mitglieder, sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für die digitale Modernisie-
rung der öffentlichen Verwaltung.

4. Gesamtaussage

Das Geschäftsmodell von VITAKO basiert auf der Bereitstellung strategischer Expertise
für die kommunale IT-Branche sowie der wirksamen Interessenvertretung seiner Mitglie-
der. Im Geschäftsjahr 2025 konnte der Verband seine wirtschaftliche Stabilität trotz her-
ausfordernder Rahmenbedingungen weiter festigen. Nach einem positiven Jahreser-
gebnis 2024 wurde 2025 ein Jahresüberschuss von 212 TEUR erzielt – ein Ergebnis,
das zwar unter dem Vorjahresniveau liegt, aber die Planungen deutlich übertrifft und die
Robustheit des Verbands unterstreicht.

Für 2026 wird – bedingt durch planmäßige Sondereffekte wie die Überarbeitung des
Corporate Identity/Corporate Design (CI/CD) und die Ausweitung der Verbandsaktivitä-
ten – ein negatives Ergebnis erwartet. Dennoch bleibt die Ertrags-, Finanz- und Vermö-
genslage des Verbands grundsolide.

Die strukturellen und organisatorischen Anpassungen der vergangenen Jahre – insbe-
sondere die vollständige Besetzung der Geschäftsstelle, die professionelle Führung so-
wie der kontinuierliche Kompetenzaufbau – zeigen nun ihre volle Wirkung. Mit einer
gestärkten personellen Basis, wachsender Expertise und einer klaren strategischen
Ausrichtung ist VITAKO heute besser denn je in der Lage, seine Mitglieder zielgerichtet
zu unterstützen, ihre Interessen wirksam zu vertreten und die digitale Transformation
der öffentlichen Verwaltung aktiv mitzugestalten.

Gleichzeitig stellt die fortschreitende Verwaltungsdigitalisierung sowie die verstärkten
Zentralisierungsdiskussionen den Verband vor neue Herausforderungen. Durch die en-
ge Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Ministerien und Fachverbän-
den sichert VITAKO die Rolle der kommunalen IT-Dienstleister nachhaltig und gestaltet
die Rahmenbedingungen aktiv mit.
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Dank dieser Entwicklungen ist VITAKO optimal positioniert, um die bevorstehenden Auf-
gaben mit Weitblick, Innovationskraft und strategischer Klarheit anzugehen. Die profes-
sionalisierte Verbandsgeschäftsstelle agiert heute effizienter, vorausschauender und
wirkungsvoller als je zuvor. Damit sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft ge-
legt – für den Verband, seine Mitglieder und die gesamte kommunale IT-Branche.

Berlin, den 09. März 2026

 
 
 
 
_____________________________________
gez. Lars Hoppmann, geschäftsführender Vorstand
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienst-

leister e.V. – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-

bericht der VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Er-

tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
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ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-

che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-

ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt

wird, da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen

und Maßnahmen abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
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ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-

rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-

ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen

wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrun-

de gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-

orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-

tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Gummersbach, den 12. März 2026

BMT Bergisch-Märkische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ulrich Peeters     

Wirtschaftsprüfer 
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Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der

Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

Sitz: Berlin

Rechtsform: e.V.

Satzung: errichtet am 02.12.2005; letztmalig geändert gem. Be-

 schluss der Mit glie der ver samm lung vom 17.11.2023

Anschrift: Charlottenstr. 65
10117 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: Berlin Charlottenburg

Register-Nr.: VR 25326 B

Vereinszweck: Die Arbeitsgemeinschaft bietet der öffentlichen Verwaltung ihr 

fachliches Know-how an. Sie zeigt die Möglichkeiten moder-

 ner Informationstechnik auf und stellt dar, wie diese öffentli-

 chen Dienstleistungen, insbesondere der kommunalen 

Selbstverwaltung, unterstützen können.

Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, ihre Mitglieder in allen 

Fragen des Einsatzes von Informationstechnik zu unterstützen. 

Unter Anerkennung des politischen Auftrags der kommunalen 

Spitzenverbände bringt die Arbeitsgemeinschaft ihre gemein-

 samen Belange über die Kommunalen Spitzenverbände in die 

bestehenden Abstimmungs- und Koordinierungsgremien der 

öffentlichen Verwaltung sowie parlamentarischer Gremien 

ein.

Sie vertritt dies aber auch unmittelbar gegenüber IT-Unterneh-

 men und deren Verbänden. Sie fördert und unterstützt die Zu-

 sammenarbeit zwischen den Mitgliedern und bei der Erfüllung 
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 ihrer Aufgaben.

 Die Arbeitsgemeinschaft stellt ihr fachliches Know-how den 

 kommunalen Spitzen-verbänden zur Verfügung und will ihre 

 Arbeit unterstützen.

 Die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft ergehen in Abstim-

 mung mit den Kommunalen Spitzenverbänden.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Vorstand:  Sören Kuhn (GKD Recklinghausen), Vorstandsvorsitzender
    William Schmitt (komm.One), stellvertretender Vorstandsvorsitzender
    Lars Hoppmann (Vitako e.V.), stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
    und Geschäftsführender Vorstand
    Matthias Drexelius (ekom21)
    Johann Bizer (Dataport)
    Rudolf Schleyer (akdb)

    Kerstin Pliquett (KDN)

Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung vom 03.04.2025 in Magdeburg wurde der von WP-W Dr. von Waldhausen

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüfte und un ter dem Datum vom

13.03.2025 mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2024 zusam-

men mit dem Lagebericht gebilligt und damit gemäß § 7 Abs. 3c und § 14 ff. der Satzung  fest ge stellt.

Dem Vorstand wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 laufende Ge schäfts jahr Ent la s tung er-

teilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wurde die BMT Bergisch-Märkische Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Mitgliederversammlung vom 06.11.2025 in Berlin gewählt.



 Anlage 7
- 1 -

VITAKO  Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

Steuerliche Verhältnisse

Bei dem Verein handelt es sich um einen Berufsverband.

Er wird bei dem Finanzamt für Körperschaften I in Berlin unter der Steuernummer 27/620/51575 geführt.
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Besondere Auftragsbedingungen der BMT Bergisch-Märkische Treuhand GmbH
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Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
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